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Eine Steuerberatung von OBT zahlt sich aus!

Wir beraten Sie engagiert und profes-
sionell, um Ihre Steuern zu optimieren
und Ihre Effizienz zu steigern.

Entdecken Sie Ihr Potenzial mit OBT!

Begrenzung der Arbeitsweg-Kosten
Abzugsbeschränkung Die vom Stimmvolk angenommene FABI-Vorlage hat für Pendler und für Mitarbeitende

mit Geschäftsfahrzeugen nun erstmals in der Steuererklärung 2016 Auswirkungen.

Der Abzug für die Kosten der Fahrten
zwischen Wohn- und Arbeitsort ist bei
der Bundessteuer begrenzt. Der maxi-
male Abzug beträgt auf Bundesebene
3000Franken.DiemeistenKantoneha-
ben ebenfalls Abzugsbeschränkungen
eingeführt (sieheKasten). Bisher konn-
tendieKosten fürdenArbeitswegunbe-
schränkt abgezogenunddamit das steu-
erbare Einkommen reduziert werden.
Dieswarauch sachgerecht, dadieseKos-
ten für die Erzielung des steuerbaren
Einkommensnötig sind (sogenannteGe-
winnungskosten). Die Abzugsbegren-
zung von 3000 Franken kommt zum
Tragen,wennder Steuerpflichtigemehr
als zehn Kilometer von seinem Arbeits-
ort entfernt wohnt und diesen Weg mit
dem Privatauto zurücklegt. Bei einem
Arbeitswegvon40Kilometern,welcher
zweimal zurückgelegt wird, reduziert
sichbei dieserBegrenzungderbisherige
Abzug von 8800 Franken auf 3000
Franken. Damit erhöht sich das steuer-
bare Einkommen um 5800 Franken.

Was bei Geschäftsfahrzeugen
zu beachten ist

Für die private Nutzung des Geschäfts-
fahrzeugsmussnach langjährigerPraxis
ein jährlicher Privatanteil von 9,6 Pro-
zent des Kaufpreises vom Mitarbeiten-
den bezahlt oder vom Arbeitgeber als
Lohnabgerechnetwerden.DiesePraxis
bleibt bestehen. Nicht Gegenstand die-
ser Lösung ist die Benützung des Fahr-
zeugs fürdenArbeitsweg.Dafürmusste
ausden folgendenGründenbisherkeine
Entschädigung abgerechnet werden.
DasRecht zurBenützungdesGeschäfts-
fahrzeugs für den Arbeitsweg ist eine
LeistungdesArbeitgebers andenMitar-
beitendenundhätte daher als steuerba-
resEinkommenerfasstwerdenmüssen.
Aus verfahrensökonomischen Gründen
wurde dieses Einkommen bisher nicht
aufgerechnet, da der aufgerechnete Be-

trag vollumfänglich als Berufskosten
wiederhätte abgezogenwerdenkönnen.
ImSinnederGleichbehandlungmitden
übrigen Pendlern müssen die Steuer-
pflichtigenmitGeschäftswagen neu die
Benützung des Geschäftsfahrzeugs für
den Arbeitsweg in der Steuererklärung
als übrigesEinkommendeklarieren. Sie

können diese Berufsauslagen als Auf-
wand abziehen, soweit der maximale
Abzug nicht überschritten wird. Trotz
der neuen Besteuerung der Benützung
desGeschäftsfahrzeugs fürdenArbeits-
wegmussderArbeitgebernachheutiger
Praxis diese Leistungen weder bei der
MwSt. noch bei der AHV abrechnen.

Was ändert sich beim
Lohnausweis?

Obwohl die Benützung des Geschäfts-
fahrzeugs für den Arbeitsweg neu als
steuerbares Einkommen aufgerechnet
wird, muss diese Leistung im Lohnaus-
weisnicht ausgewiesenwerden.Wiebis-
her muss einzig Feld F angekreuzt wer-
den.DieneuePraxishat somit,mitnach-
folgender Ausnahme, keine Änderung
beim Lohnausweis zur Folge. Arbeitet
der Mitarbeitende mit Geschäftsfahr-
zeug ganz oder teilweise im Aussen-

dienst, muss der Arbeitgeber unter
Ziffer 15 des Lohnausweises den pro-
zentmässigen Anteil Aussendienst
bescheinigen. Die Angabe des Anteils
Aussendienst erleichtert dem Mitarbei-
tendendieDeklarationdesArbeitswegs
in seiner Steuererklärung, da nur die
TagealsArbeitswegzudeklarieren sind,
an welchen er vom Wohnort an die üb-
liche, permanente Arbeitsstätte fährt.
RegelmässigeHome-Office-Tätigkeit ist
ebenfalls als Aussendiensttag zu be-
scheinigen, da an diesen Tagen kein
Arbeitsweg zurückgelegt wird. Die Eid-
genössische Steuerverwaltung hat mit
der Mitteilung -002-D2016-d vom 15.
Juli 2016Pauschalansätze fürdieDekla-
ration in Ziffer 15 des Lohnausweises
publiziert. Dem Mitarbeitenden bleibt
es jedochweiterhinoffen,denNachweis
für eine höhereAnzahl Aussendienstta-
ge zu erbringen. Die Pauschalansätze

könnenunter folgendemLinkabgerufen
werden:https://www.estv.admin.ch/estv/
de/home/allgemein/steuerinformationen/
dienstleistungen/mitteilungen.html

Änderungen bei
Selbständigerwerbenden

Selbständigerwerbende haben wie bis-
her einen Privatanteil von 9,6 Prozent
des Kaufpreises für die Benützung des
Geschäftsfahrzeugs für private Fahrten
abzurechnen. Dagegen haben sie den
Arbeitswegnicht zudeklarieren. Sie sind
dahervondenobigenneuenRegelungen
nicht betroffen.

Höhere Steuern bei langem
Arbeitsweg

VieleMitarbeitendemit langenArbeits-
wegenhabenaufgrundderneuenRege-
lung höhere Steuern zu zahlen. In der
Steuerklärung 2016 müssen die Neue-
rungen beachtet werden.
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Für das Jahr 2016 gelten
folgende Beschränkungen
des Fahrtkostenabzugs:

Bund: 3000 Franken
St.Gallen: 3655 Franken
Thurgau: 6000 Franken
Appenzell A.Rh.: 6000 Franken
Appenzell I. Rh.: Keine Abzugs-

beschränkung

Pendler müssen neuerdings tiefer ins Portemonaie greifen. Bild: Urs Flüeler

Die Formate sind jeweils in Breite2Höhe angegeben. Alle Preise exkl. 7.7% MwSt. 

1/2 Seite   schwarz/weiss  farbig

2912218 mm    Fr.   8 090.– Fr.  11 700.–
1442438 mm     

1/4 Seite  
2912108 mm    Fr.   4 040.– Fr. 5 850.–
1442218 mm     

1/8 Seite 
291253 mm   Fr.   2 020.– Fr.  3 030.–
1442108 mm     

1/16 Seite 
144253 mm    Fr.   1 010.– Fr. 1 510.–

1 Modul 
56273 mm    Fr.    550.– Fr. 620.–
(max. 4 Module)     

Preise und Formate

• Platzieren Sie Ihr Inserat in einem attraktiven redaktionellen Umfeld
• Profitieren Sie von einem Kostenlosen PR-Text bei einer Anzeigenschaltung ab 
 1/8 Seite (Details auf der 2. Seite)



Kontakt/Bestellung an
Ihren Kundenberater

Oder direkt an
CH Regionalmedien AG
Michelle Calan
Fürstenlandstrasse 122
9001 St. Gallen
Telefon +41 71 27 27 216
michelle.calan@tagblatt.ch

Es gelten die Geschäftsbedingungen  
der CH Regionalmedien AG. 
www.chregionalmedien.ch

Bestehendes Druckmaterial

 anbei

 folgt bis

 besitzen Sie vom

Optimale Datenerstellung und -übermittlung: PDF/X-3 (CMYK); gemäss Spezifikationen 
unter web1.tagblatt.ch/druckmaterial. 

Rechnungsadresse
 
Firma

Kontaktperson

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Rabatte

• Es gelten die Abschlussstufen der St. Galler Tagblatt Gesamtausgabe.
• JUP/BK und Bonusclub-Rabatt berechtigt

Ja, wir inserieren 
in der Sonderbeilage  
Steuern.

 PR-Text: Thema ____________________________
Bei einer Anzeigenschaltung ab 1/8 Seite (pro Erscheinung) bearbeitet die Redaktion
Ihren eingesandten Text (max. 3 000 Zeichen inkl. Leerschläge und 1 farbiges Bild, mind.
300dpi). Um redaktionelle Überschneidungen zu verhindern, bitten wir Sie um Bekannt-
gaben des Themas bis Freitag, 4. Januar 2019. (Achtung beschränkte Anzahl Plätze)

Inserategrössen

 1/2 Seite, 2912218 mm
 1/2 Seite, 1442438 mm
 1/4 Seite, 2912108 mm
 1/4 Seite, 1442218 mm
 1/8 Seite, 291253 mm
 1/8 Seite, 1442108 mm
 1/16 Seite, 144253 mm
 Module, 56273 mm (max. 4 Module)

 andere Formate auf Anfrage
 schwarz/weiss
 farbig

 24. Januar 2019
 7. Februar 2019
 21. Februar 2019

 St.Galler Tagblatt Gesamtausgabe 
 Total 269 000 Leser, 114 497  Exemplare

 Thurgauer Zeitung 
 78 000 Leser, 28 905 Exemplare

 Tagblatt St. Gallen/Gossau/Rorschach 
 63 000 Leser, 30 384 Exemplare

 Wiler Zeitung 
 24 000 Leser, 10 339 Exemplare

 Toggenburger Tagblatt 
 15 000 Leser, 7 008 Exemplare

 Appenzeller Zeitung 
 30 000 Leser, 10 340 Exemplare

 Der Rheintaler/Rheintalische Volkszeitung 
 31 000 Leser, 12 490 Exemplare

 Werdenberger und Obentoggenburger 
 14 000 Leser, 6 873 Exemplare

 Liechtensteiner Vaterland 
 20 000 Leser, 10 279 Exemplare

* Quelle: WEMF 2018, Mach Basic 2018 -2, Verlagsangaben


